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Ethische Erziehung in der Pluralität1

Häufig findet sich an verschiedensten Orten eine Einschät-
zung der gegenwärtigen Situation, der ich voll und ganz zu-
stimmen kann: “Während die einen eine werteorientierte
Erziehung, gar eine neue Tugenderziehung in der Schule for-
dern, warnen die anderen vor einer pädagogischen Selbst-
überschätzung angesichts einer sich zunehmend pluralisie-
renden Gesellschaft und den geringen Möglichkeiten der
Schule, verbindliche Wertmaßstäbe zu formulieren“.Auf die-
se Spannung will ich mich beziehen. Auch in meiner Sicht
ist vor einer Überforderung von Schule und Religionsunter-
richt zu warnen. Zugleich wird sich aber auch zeigen, dass
ethische Erziehung eine unausweichliche Aufgabe von Schule
und Religionsunterricht darstellt. -In einem zweiten Schritt
werde ich dann versuchen, Pluralität als Grenze sowie als
Herausforderung für ethische Erziehung zu begreifen. In ei-
nem dritten Schritt soll es um die Frage verbindlicher Nor-
men in der Pluralität gehen, um von dort schließlich noch
einige Perspektiven für den Religionsunterricht und seine
Weiterentwicklung anzureißen.

1. Schule und Religionsunterricht zwischen Überforde-
rung und unausweichlichen Aufgaben: Der Ruf nach
ethischer Erziehung in der Schule

Die öffentliche Bildungsdiskussion der 90er Jahre, wie sie
in Stellungnahmen von Politikern und Politikerinnen, in den
Medien oder in der populären pädagogischen Literatur zum
Ausdruck kommt, ist in der Wahrnehmung von Schule ei-
gentümlich gespalten. Grundsätzliche Zweifel an der Schule
stehen neben geradezu überschäumenden Erwartungen, päd-

agogischer Pessimismus steht neben Fantasien des Mächens
und der Machbarkeit. Allgemein ist fest zu halten, dass die
Kritik an der Schule zunimmt, während gleichzeitig die Er-
wartungen an Schule steigen - eine wahrhaft paradoxe Si-
tuation.

Paradox jedenfalls ist eine Argumentation, der zufolge die
Schule einerseits als Ursache des Fehlens von Werten anzu-
sehen sei, andererseits aber gerade von der Schule die Behe-
bung solcher Defizite erwartet wird. Und genau diese Argu-
mentation ist heute vielfach zu beobachten:
• Angesichts von Gewalt in der Gesellschaft wird der Schule

vorgehalten, sie hätte entsprechenden Tendenzen bei Ju-
gendlichen eben nicht gewehrt und sei nicht rechtzeitig
eingeschritten; zugleich aber soll die Schule dafür sor-
gen, dass Gewalt für die Gesellschaft künftig kein Pro-
blem mehr sei.

• Oder: Der Schule wird vorgehalten, dass sie Kinder un-
ter Berufung auf die Demokratie viel zu früh zu Selbst-
ständigkeit und eigener Entscheidung erziehen wolle;
zugleich aber wird von der Schule erwartet, dass sie
mit entsprechenden Programmen die allgemeine Po-
litikverdrossenheit in der Gesellschaft überwinden
möge.

• Oder: Schon seit 20 Jahren wird der Schule und insbe-
sondere dem Religionsunterricht immer wieder vorgewor-
fen, sie vernachlässigten die Bildung von Charakter und

Tugend und gäben die traditionellen Werte preis; zugleich
aber wird erwartet, dass Schule und Religionsunterricht
den - wie es heißt - Werteverfall in der Gesellschaft auf-
halten oder sogar umkehren könnten.

Die Spannung zwischen öffentlicher Schulverdrossenheit
einerseits und immer höheren Erwartungen andererseits hat
natürlich auch sehr konkrete Folgen. Dem nachlassenden
Vertrauen in die Schule entspricht in den letzten Jahren der
deutliche Rückgang von Investitionen im Bildungsbereich.2
Reformen sollen, bitte schön, kostenneutral sein! Und wäh-
rend die Erwartungen an die Schule wachsen, werden zu-
gleich die Deputate erhöht, werden die Klassen vergrößert
und werden erzieherisch wertvolle Zusatzangebote einge-
schränkt.

Loccumer Pelikan 3/99 115



grundsätzlich

Bei einer Tagung über ethische Erziehung darf auch nicht
verschwiegen werden, dass wir in der öffentlichen Schuldis-
kussion häufig einem gefährlichen Delegationsmuster begeg-
nen - einem Muster, das zwar nicht neu, pädagogisch aber
immer wieder zu problematisieren ist: die Delegation gesell-
schaftlicher Probleme an Pädagogik und Schule. Wo immer
in der Gesellschaft Probleme auftreten - sei es von Gewalt,
Politikverdrossenheit oder fehlenden Werten -, immer soll
die Schule für eine Lösung solcher Probleme sorgen. Die
Rückfrage ist hier angebracht: Wie geht die Gesellschaft im
Ganzen mit solchen Problemen um? Was kann die Politik zu
ihrer Lösung beitragen? Und wie steht es mit der Unterstüt-
zung für die sog. Wertefächer, zu denen auch der Religions-
unterricht zählt?
Es ist verständlich, wenn Pädagogen in dieser Situation zuneh-
mend für eine neue Bescheidenheit der Schule plädieren. Rück-
bau der Schule auf Unterricht - so etwa lässt sich die Antwort
des Göttinger Pädagogen Hermann Giesecke auf die Frage,
wozu die Schule da sein, zusammenfassen.3 Mit sozialpädago-
gischen Aufgaben überfordere die Schule bloß sich selber.
Ein solcher Rückzug von der ethischen Erziehung bleibt aber
notwendig eine Scheinlösung - sowohl von der Schule im
Ganzen her wie vom Religionsunterricht im Besonderen.
Angesichts der Situation von Kindern und Jugendlichen in
der Gesellschaft kann Schule sich nicht ernsthaft davon dis-
pensieren wollen, auch Aufgaben ethischer Erziehung wahr-
zunehmen - sie ließe sonst die Kinder und Jugendlichen mit
ihren Orientierungsproblemen schlicht allein. Ohne ethische
Orientierung kann eine Gesellschaft nicht überleben, und es
ist heute nicht zu erkennen, woher eine solche Orientierung
kommen sollte, wenn die Schule an deren Aufbau nicht zu-
mindest mitwirken würde. - Im Blick auf die Tradition des
evangelischen Bildungsdenkens ist dies noch schärfer zu for-
mulieren: In der gesamten evangelischen Tradition, angefan-
gen bei Martin Luther selbst über Friedrich Schleiermacher
bis hin zur Religionspädagogik in der Gegenwart stehen stets
zwei Aufgaben im Zentrum: zum einen natürlich die christ-
liche Überlieferung im Sinne des Evangeliums, zum ande-
ren aber auch ein Beitrag zu Frieden und Gerechtigkeit - pax
et iustitia, oder, wie Schleiermacher es später ausdrückt, zur
Bildung der ethischen “Gesinnung” in der Gesellschaft.4
So stehen wir vor der spannungsvollen Aufgabe, einerseits
mit allem Nachdruck vor der nahe liegenden Überforderung
der Schule zu warnen, andererseits aber auch darauf hinzu-

weisen, dass ethische Erziehung eine unausweichliche Auf-
gabe für Schule und Religionsunterricht darstellt. Aus einer
etwas veränderten Perspektive könnte man auch sagen: Wie
auch immer sich Schule und Religionsunterricht zur Forde-
rung nach ethischer Erziehung verhalten - vermeiden kön-
nen sie eine entsprechende Erziehungswirkung nicht. Denn
selbst dann, wenn sie bewusst auf ethische Erziehung ver-
zichten und wenn sie alle entsprechenden Fragen im Unter-
richt ausblenden, ist auch dies eine Stellungnahme zur Be-
deutsamkeit ethischer Fragen bzw. zu deren Beliebigkeit.
Wenn es heute für Schule und Religionsunterricht so schwer
fällt, ethische Erziehung zu betreiben, hat dies insbesondere
mit der Erfahrung von Pluralität zu tun. Nach dieser Erfah-
rung ist jetzt zu fragen.

2. Pluralität als Grenze und Herausforderung für ethi-
sche Erziehung im Religionsunterricht

Zunächst scheint es mir an dieser Stelle hilfreich, eine ter-
minologische Unterscheidung einzuführen: Von Pluralität
spreche ich im Sinne einer ungeordneten Vielfalt, insbe-
sondere, aber keineswegs ausschließlich bei ethischen und
religiösen Orientierungen. Pluralisierung beschreibt hin-
gegen den Prozess, der im Ergebnis zu einem wachsenden
Maß an Pluralität führt. Der häufig sinngleich mit Plurali-
tät verwendete Begriff Pluralismus aber soll streng von
diesem unterschieden werden: Pluralismus bezeichnet den
geordneten Umgang mit Pluralität, so wie dies auch bei
der Rede vom “politischen Pluralismus" der Fall ist. So
gesehen ist Pluralität eine für unsere Gegenwart unaus-
weichliche Gegebenheit, während Pluralismus eine politi-
sche, aber eben auch pädagogische Herausforderung und
Aufgabe bezeichnet.5
Für ein genaueres Verständnis der Situation von Pluralität
scheint es mir sodann hilfreich, zwischen mindestens drei un-
terschiedlichen Formen der Pluralisierung zu unterscheiden:
• Erstens ist auf die gesellschaftliche Pluralisierung hinzu-

weisen, die aus Prozessen der gesellschaftlichen Diffe-
renzierung, Individualisierung und Privatisierung er-
wächst. Wie in so gut wie allen Theorien der gesellschaft-
lichen Modernisierung oder neuerdings der Globalisie-
rung hervorgehoben wird,6 stellt die Ausdifferenzierung
unterschiedlicher Lebensbereiche im Sinne einer wach-
senden Vielfalt von Lebenswelten und Funktionssyste-
men ein zentrales Merkmal der gesellschaftlichen Ent-
wicklung in unserer Gegenwart dar. Die Bereiche von
Recht und Politik, Bildung und Ökonomie, Religion und
Gesundheit usw. werden zu spezialisierten Systemen, die
jeweils ihrer eigenen Logik folgen. Dieser Differenzie-
rungsprozess setzt eine Dynamik der Pluralisierung frei,
noch ganz unabhängig von weltanschaulichen oder reli-
giösen Überzeugungen, aber natürlich nicht ohne gravie-
rende Folgen auch für diese. Der gesellschaftliche Plura-
lisierungsprozess ist als Grundlage und Horizont auch der
religiösen Pluralisierung anzusehen.

• Dennoch ist es hilfreich, als zweite Form eigens die reli-
giöse Pluralisierung hervorzuheben, und zwar zunächst
als eine Erscheinung innerhalb des Christentums oder
innerhalb der evangelischen Kirche selbst. Diese Plurali-
sierung ist als das neuzeitliche Auseinandertreten von
kirchlichem, gesellschaftlichem und individuellem Chri-
stentum beschrieben worden, so vor allem D. Rössler.7
Heute belegen die Umfragen und Kirchenmitgliedschafts-
studien8 das hohe Maß an Individualisierung auch inner-
halb der Kirche.

• Drittens kommt dazu noch die mit der multikulturellen
und multireligiösen Gesellschaft verbundene Plurali-
sierung im Sinne einer zunehmend vielfältigen Präsenz
zahlreicher Religionsgemeinschaften, die sich immer
weniger als Minderheitenreligionen abtun lassen. Der
Islam in Deutschland bezeichnet sich selbst nicht ohne
Grund als drittgrößte Religionsgemeinschaft in der Bun-
desrepublik.
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Es kann nun nicht überraschen, dass diese dreifache Plurali-
tät zunächst und vor allem als Grenze für ethische Erziehung
insbesondere im evangelischen oder überhaupt konfessionel-
len Religionsunterricht erfahren wird, nicht weniger dann aber
auch für ethische Erziehung in der Schule insgesamt. Plura-
lität bedeutet, wie etwa die Wissenssoziologie9 herausgear-
beitet hat, eine grundlegende Relativierung religiöser Über-
zeugungen, und zwar einschließlich der in ihnen enthaltenen
bzw. von ihnen vertretenen ethischen Normen. Angesichts
der Erfahrung von Pluralität - “dass alles immer auch an-
ders geht oder anders sein kann” - werden aus verbindlichen
Vorgaben der Tradition auch schon für die Kinder und Ju-
gendlichen bloße Optionen, die man aufnehmen, die man aber
auch übergehen kann. Dabei geht es nicht so sehr um die
einzelnen Überlieferungen oder um einzelne Normen - es
geht vielmehr darum, dass die gesamte Überlieferung in den
Modus einer Option transformiert wird.
Zu dieser grundlegenden Herausforderung hinsichtlich der
Geltungsansprüche verbindlicher Normen kommt die eben-
falls als Folge der Pluralisierung zu bezeichnende Differenz
zwischen Schule und Elternhäusern, die auch die normative
Dimension einschließt. Es kann schon lange nicht mehr vor-
ausgesetzt werden, dass so etwas wie eine selbstverständli-
che Übereinkunft auch nur im Blick auf einen Kernbestand
an Normen zwischen Elternhaus und Schule besteht. Dies
mag zunächst überspitzt klingen, wird aber dann sofort ein-
sichtig, wenn wir bei Normen nicht nur beispielsweise an
abstrakt formulierte Grund- oder Menschenrechte denken,
sondern an deren konkrete Auslegung im Alltag des Lebens.
Hier ist die Vielfalt unübersehbar. Darauf komme ich im näch-
sten Abschnitt noch einmal zurück.

Zunächst nenne ich noch eine dritte Hinsicht, in der die Plu-
ralität als Grenze für ethische Erziehung erfahren werden kann
und häufig auch tatsächlich erfahren wird: die Pluralität im
Lehrerkollegium an der eigenen Schule. Erziehen fällt schwer
oder wird unmöglich, wenn die Erziehungsziele und norma-
tiven Orientierungen von Schulstunde zu Schulstunde wech-
seln, wie dies häufig von Kolleginnen und Kollegen beob-
achtet und beklagt wird. Nicht nur von Familie zu Familie,
sondern auch von Lehrer zu Lehrer scheinen heute jeweils
andere Maßstäbe zu gelten. Das beginnt bei den einfachen
Dingen des Alltags: Was und wann dürfen Kinder essen? Und
es geht natürlich auch dort weiter, wo es um übergreifende
Lebensorientierungen geht: Was ist wichtig im Leben - Ar-
beit oder Freizeit, Sparsamkeit oder Konsum, Selbstverwirk-
lichung oder Verantwortung für andere? Auch vor Religion
und Glaube macht die Pluralität im Kollegium nicht Halt:
Auch hier stehen jetzt nicht mehr bloß die christlichen Kon-
fessionen einander gegenüber, sondern auch unterschiedli-
che Religionen oder eben auch gar keine Religionszugehö-
rigkeit.
Nun ist gewiss richtig, dass die Erfahrung der Pluralität den
Kindern und Jugendlichen die Orientierung schwer macht

und dass ein Teil von ihnen unter der Pluralität leidet, weil
sie beispielsweise durch Wahlzwänge überfordert sind. Den-
noch wäre es m.E. verfehlt, die Pluralität und ihre Folgen für
ethische Erziehung lediglich zu beklagen. Denn fest zu hal-
ten ist doch auch, dass erst Pluralität Bildung möglich macht.

Nur dort, wo verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl ste-
hen, wo der Lebensweg nicht schon durch die Geburt ein für
allemal feststeht, wird Bildung notwendig und möglich zu-
gleich. Dies entspricht einem Gewinn an Freiheit für jeden
einzelnen, auch in religiöser Hinsicht: Angesichts der Plura-
lität stellt sich die Frage des Glaubens verstärkt als bewusste
Wahl, zumindest insofern, als eine selbstverständliche Hin-
nahme und Anpassung an das, was alle glauben oder eben
alle erwarten, gar nicht mehr möglich sind (dass diese Wahl
vielfach dennoch nicht bewusst vollzogen wird, ändert prin-
zipiell nichts an dieser Situation, verweist aber auf Probleme
im Umgang mit Pluralität).
Zugespitzt kann am Ende dieses Abschnitts die These for-
muliert werden, dass Pluralität zugleich die ethische Erzie-
hung begrenzt, sie aber - als Bildung - allererst ermöglicht
und schließlich - angesichts wachsender Orientierungspro-
bleme - notwendig werden lässt. Die damit beschriebene
Situation ist spannungsvoll - insbesondere, weil aus dem
bislang Gesagten noch nicht deutlich ist, wie denn nun eine
ethische Erziehung in der Pluralität aussehen soll. Diese Frage
nehme ich nun in einem dritten Schritt unter dem Aspekt ver-
bindlicher Normen in der Pluralität auf, eben weil die Frage
der Verbindlichkeit von Normen ein bleibendes Grundpro-
blem ethischer Erziehung in der Pluralität darstellt.

3. Zur Frage verbindlicher Normen in der Pluralität

In der Frage nach verbindlichen, und das heißt hier: allge-
mein verbindlichen Normen in der Pluralität begegnen wir,
wie gesagt, einem Zentralproblem ethischer Erziehung in der
Pluralität. Im Folgenden möchte ich idealtypisch drei Mo-
delle diskutieren, die heute in der Absicht vertreten werden,
eine Antwort auf die Normenfrage in der Pädagogik zu fin-
den. Alle drei beziehen sich auf den Religionsunterricht, be-
ziehen aber auch die Schule oder die Erziehung im Ganzen
mit ein.

Das erste Modell bezeichne ich als christliche Gemein-
schaftsethik, eben weil hier die christliche Ethik zur Grund-
lage einer Gemeinschaft gemacht werden soll. Wir finden
dieses Modell in verschiedenen Varianten vor. In gewisser
Weise war dieses Modell in der Vergangenheit in Deutsch-
land oder überhaupt in zahlreichen Ländern der westlichen
Welt für die Schule maßgeblich. Schulische Erziehung wur-
de im Sinne der christlihen Ethik verstanden, wie es bis heu-

te darin zum Ausdruck kommt, dass staatliche Schulen recht-
lich weithin als “christliche Gemeinschaftsschulen” verfasst
sind. Diese Verfasstheit war jedoch nur solange plausibel und
praktikabel, als noch nicht wirklich von einer religiösen oder
weltanschaulichen Pluralität in der Gesellschaft auszugehen
war.

In einer zweiten Gestalt begegnet uns das Modell einer christ-
lichen Gemeinschaftsethik dann bereits unter den Vorausset-
zungen der Pluralität - und damit als Programm einer für
alle wieder durchzusetzenden Bindung an Werte und Tugen-
den. Als Beispiel hierfür kann das berühmt berüchtigte “Fo-
rum Mut zur Erziehung”10 in der zweiten Hälfte der 70er
Jahre genannt werden. Leitend war bei allen Versuchen, die
aus diesem Forum hervorgingen oder sich ihm später an-
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schlossen, immer wieder die Vorstellung, dass eine im We-
sentlichen aus der christlichen Tradition erwachsende Wert-
orientierung die Grundlage für die Gemeinschaft in Volk oder
Staat bilden müsse. Die Schule habe deshalb den Auftrag,
dieses Fundament zu erneuern. - Von ethischer Erziehung
kann dabei im Übrigen nur ansatzweise gesprochen werden,
weil weniger eine ethische Urteilsfähigkeit im Zentrum stand
als vielmehr die Anpassung an die gesellschaftliche Ordnung
und die Befestigung von Tugenden und Werten.
Die allgemeine Durchsetzbarkeit solcher, zumindest als
christlich beschriebener Werte und Tugenden ist heute selbst
denen fraglich geworden, die sie vor zwanzig Jahren noch
aufs Panier geschrieben hatten. Offenbar ist die Pluralität
inzwischen so stark geworden, dass eine allgemeine Durch-
setzung einer christlichen Gemeinschaftsethik nicht mehr in
Frage kommt. An deren Stelle tritt nun - vor allem in den
USA, aber mit zunehmendem Interesse auch in Deutschland
- eine Spielart des Kommunitarismus, die ganz auf eine sol-
che Gemeinschaftsethik setzt. Bezeichnend sind hier die
Ausführungen des amerikanischen Soziologen und Kommu-
nitaristen A. Etzioni, der eine Schule der “Charakterbil-
dung”11 empfiehlt. Diese Schule soll die “zentralen Werte”
der “Gemeinschaft” vermitteln. Das Problem dieser kommu-
nitaristisch angestrebten “zentralen Werte” der “Gemein-
schaft” liegt freilich darin, dass es in der gegenwärtigen Ge-
sellschaft solche Werte eben nur noch in kleinen Gemein-
schaften geben kann, die deutlich unterhalb der gesamtge-
sellschaftlichen Ebene liegen. Werden solche Werte für die
staatliche Schule beschworen, führt dies nur zu leerem Pa-
thos; und wo die entsprechenden Werte nur für die eigenen
begrenzte Gemeinschaft gelten sollen, fallen sie hinter die
ungelösten Probleme des Lebens und Überlebens im Welt-
maßtstab weit zurück.
Bemerkenswerterweise hat die Vorstellung einer solchen, auf
die eigene Gemeinschaft begrenzten christlichen Gemein-
schaftsethik gerade in theologischen Kreisen zunehmend an
Zustimmung gewonnen. Ich denke hier etwa an die Auffas-
sungen des amerikanischen Theologen S. Hauerwas12, der
die Zukunft von Christentum und Kirche gerade in solchen
durch eine Gemeinschaftsethik bestimmten Formen von Kir-
che sehen möchte.
Abgesehen davon, dass auch für eine solche, vor allem nach
innen gewendete christliche Gemeinschaftsethik gilt, dass sie
hinter die ethischen Herausforderungen unserer Zeit zurück-
fällt, sind hier auch prinzipielle Einwände hinsichtlich der
Eigenart christlicher Ethik anzumelden.
Wenn es zutrifft, dass christliche Ethik prinzipiell eine Ethik
der Freiheit und des Dialogs mit dem anderen ist, dann kann
sie nicht einfach als eine (binnen-)christliche Gemeinschafts-
ethik konzipiert werden. Deshalb finden wir hier auch keine
befriedigende Grundlage für ethische Erziehung im Religi-
onsunterricht.
Damit komme ich zu dem zweiten Modell, von dem hier
die Rede sein soll. Dieses Modell steht umgekehrt im Zei-
chen einer universalistischen Ethik. Ihre auch international
am stärksten beachtete Ausformulierung hat diese Ethik in
den Schriften von J. Habermas aus den 80er Jahren gefun-
den.13 Der von Habermas für das Normenproblem in multi-

kulturellen Gesellschaften favorisierte Lösungsvorschlag
verweist bekanntlich auf den von ihm so genannten “Ver-
fassungspatriotismus”, der auch als Ziel der Moralerziehung
zu verstehen ist. In dieser Hinsicht ist entscheidend, wie
Habermas das Verhältnis der Kulturen auf der einen und
der staatlichen Integration auf der anderen Seite fassen
möchte. Demzufolge ist es für eine moderne freiheitliche
Demokratie bezeichnend, dass diese Kulturen innerhalb des
Staates und die staatliche Politik stärker auseinandertreten,
als dies in den Nationalstaaten der Vergangenheit der Fall
war. Nach innen ist der moderne Nationalstaat ein plurales
Gebilde: Verschiedene, aber gleichberechtigt koexistieren-
de Lebensformen treten hervor, und im Sinne der Freiheit
ist dies unbedingt zu bejahen. Zugleich aber werden die
“Identifikationen mit eigenen Lebensformen und Überlie-
ferungen überlagert von einem abstrakter gewordenen Pa-
triotismus, der sich nicht mehr auf das konkrete Ganze ei-
ner Nation” beziehe, sondern auf “abstrakte Verfahren und
Prinzipien”14. Gemeint ist eine universalistische Moral im
Sinne der Menschenrechte.
Die Vorstellung einer multikulturellen Gesellschaft und ei-
ner entsprechenden ethischen Erziehung wird hier also so
ausgelegt, dass das Zusammenleben der verschiedenen Kul-
turen mit ihren je eigenen Traditionen, religiösen Überzeu-
gungen und Lebensformen möglich werde durch die gemein-
same Anerkennung eines übergeordneten Rahmens, und die-
ser Rahmen sei durch universelle Normen bestimmt. Einfa-
cher ausgedrückt: Im Rahmen der von allen anzuerkennen-
den allgemeinen Menschen- oder Grundrechte und der Re-
geln der Demokratie soll eine Vielfalt unterschiedlicher Le-
bensformen friedlich koexistieren.
Auch gegen dieses Modell erheben sich in meiner Sicht weit
reichende Einwände, sowohl im Blick auf das implizierte
Verständnis von Ethik als auch im Blick auf pädagogisches
Handeln. Zugespitzt betreffen diese Einwände drei Aspekte:
• Erstens ist die Annahme, dass es einen von den verschie-
denen Kulturen und Religionen in der Gesellschaft glei-
chermaßen zu bejahenden allgemeinen normativen Rah-
men einer universalistischen Ethik geben könne. m.E.
nicht sehr plausibel. Auch die Menschenrechte und noch
vielmehr ihre Auslegung sind zwischen den Kulturen und
Religionen umstritten - bis hin zu der Tatsache, dass aus
verschiedenen Kulturbereichen inzwischen konkurrieren-
de Formulierungen für Menschenrechtskataloge vorge-
legt worden sind (z. B. islamische Menschenrechtserklä-
rung vs. sog. allgemeine Menschenrechte)15. Eine von
Konsens getragene universalistische Ethik ist ein Postu-
lat, keine Realität.

• Zweitens wäre selbst dann, wenn es eine solche zustim-
mungsfähig universalistische Ethik als normativen Rah-
men für die multikulturelle Gesellschaft geben könnte,
durchaus auch weiterhin fraglich, woher die Motive für
ein entsprechendes Handeln kommen sollen, wenn und
solange eine solche Ethik sich vollkommen von allen
konkreten Lebensformen und religiösen Traditionen ab-
lösen will.

• Und drittens steht die Pädagogik bei einer universalisti-
schen Ethik immer vor dem Problem, dass eine solche
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Ethik in konkrete Vollzüge des Handelns und Lebens mit
Kindern und Jugendlichen übersetzt werden muss und
dabei ihren universalistischen Charakter tendenziell ver-
liert. Die Auslegungen von Menschenrechten ist, jeden-
falls in der Pädagogik, immer nur im Zusammenhang
bestimmter Lebensformen der Gesellschaft oder der Schu-
le möglich.

Was aber bleibt dann übrig? Welche Alternativen sind zu se-
hen, wenn weder eine christliche Gemeinschaftsethik noch ein
ethischer Universalismus eine überzeugende Lösung für das
Normenproblem in der Pluralität geben können? M.E. muss
die Antwort an dieser Stelle zumindest ein Stück weit apore-
tisch bleiben. Angesichts der
beschriebenen Problemlage ver-
bietet sich die Flucht in einfa-
che Modellvorstellungen. Was
bleibt, ist ein Weg gleichsam
zwischen christlicher Gemein-
schaftsethik einerseits und uni-
versalistischer Ethik anderer-
seits. Ich spreche von einer (par-
tiellen) Verständigung in der
Pluralität. Zumindest einige
Konturen in Form von vier
Merkmalen lassen sich jedoch
angeben:
• Erstens ist dieses Modell
prinzipiell auf Pluralität ein-
gestellt, d.h. es geht davon
aus, dass Pluralität niemals
ganz überwunden und auch
nur in vorläufiger Form und
immer wieder in Pluralis-
mus überführt werden kann.

• Zweitens rechnet es immer
mit nur partieller Verstän-
digung, nie mit vollständi-
gem Konsens, wie dies bei
universalistischen Vorstel-
lungen der Fall ist. Die Vi-
sion ist eher die eines zwar
nur begrenzt, aber darin doch in lohnenderWeise gelin-
genden gemeinsamen Lebens. Pate für eine solche Vor-
stellung können heute Philosophen wie M. Walzer oder

Ch. Taylor stehen, die sich für eine Ethik der partiellen
Verständigung einsetzen.16

• Drittens erfolgt Verständigung hier nicht jenseits der Re-
ligionen und Weltanschauungen, sondern auf der Ebene
des Gesprächs zwischen den Religionen selbst sowie im
Dialog mit nicht-religiösen Positionen.

• Viertens schließlich lässt sich dieses Modell von der Vor-
stellung einer zivilgesellschaftlichen Demokratie17 leiten,
der zufolge die demokratische Qualität einer Gesellschaft
von der Existenz nicht-staatlicher Vereinigungen und In-
stitutionen neben dem Staat und im Gegenüber zu die-
sem abhängig ist. Ein höheres Maß an Demokratie ist
demnach nicht durch eine Ausweitung des Bereichs staat-
licher Neutralität u.a. auf Kosten des Einflusses von Re-

ligionsgemeinschaften zu erreichen, sondern umgekehrt
gerade durch die Stärkung zivilgesellschaftlicher Verei-
nigungen u.a. durch Pädagogik und Schule.

4. Ausblick: Perspektiven für ethische Erziehung im
Religionsunterricht

Aus dem Gesagten ergibt sich zunächst übergreifend und pro-
grammatisch die Rückfrage an mein Vortragsthema, ob nicht
angemessener von “ethischer Bildung” als von “ethischer Er-
ziehung” zu reden wäre. Auch bei dem von G. Adam und mir
herausgegebenen Band18 sind wir zwar bei dem Titel “Ethisch

erziehen in der Schule” geblie-
ben. Gleich zu Beginn der Ein-
führung weisen wir jedoch dar-
auf hin, dass dieser Titel nicht
“im Sinne von Erziehung als
Anpassung, Eingliederung,
Prägung, Festlegung auf gesell-
schaftliche Konventionen oder
gar Indoktrination verstanden
werden” soll. Wie auch immer
wir uns in der terminologischen
Frage entscheiden - deutlich
muss sein, dass ethische Erzie-
hung heute so ausgelegt wer-
den muss, dass sie Bildung ein-
schließt, d. h. dass sie auf ethi-
sche Urteilsfähigkeit und Mün-
digkeit angelegt ist. Die bloße
Übermittlung eines Regelwis-
sens reicht nicht hin, um den
Herausforderungen in der Plu-
ralität gerecht zu werden.
Dies will ich zum Schluss in
sechs knappen Punkten zu-
mindest andeutungsweise kon-
kretisieren. Meine ersten bei-
den Punkte betreffen dabei die
didaktische Konzeption:
• Erstens braucht der Religi-

onsunterricht eine prinzipiell auf Pluralität eingestellte
Didaktik, auch hinsichtlich der ethischen Erziehung.
Bislang rechnet die Religionsdidaktik, insbesondere in
Lehrplänen und Richtlinien, m.E. nicht ausreichend mit
Dissens und Pluralität. Statt dessen wird in vieler Hin-
sicht noch immer ein Konsens mit den Schülerinnen
und Schülern über die grundsätzliche Geltung christli-
cher Normen und Werte vorausgesetzt - als eine dem
Unterricht bereits vorgegebene Bedingung. Diese kriti-

sche Beobachtung bezieht sich insbesondere auf einen
Typus von Unterrichtsmodellen, der vorzugsweise die
Konsequenzen aus christlichen Werten für bestimmte
Problembereiche wie den Umgang mit der sog. Dritten
Welt oder mit der Gentechnologie zum Thema macht19.
Unerörtert bleiben dabei weithin die vorausgesetzten
Normen, die für die Kinder und Jugendlichen aber, wie
wir gesehen haben, nur Optionen darstellen.
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grundsätzlich

• Zweitens ergibt sich aus der Situation der Pluralität, dass
Religionsunterricht als Einführung bloß in die christli-
che Tradition oder als Vertrautmachen mit christlichen
Normen und Werten nicht mehr zureichen kann. In je -
dem Falle gehört zum Religionsunterricht in der Plurali-
tät auch die Aufnahme von alternativen Sichtweisen, die
eigens erörtert und deren Verhältnis zum Christentum
thematisiert werden muss.

Meine nächsten beiden Punkte betreffen die inhaltliche Sei-
te des Religionsunterrichts:
• Drittens entspricht es der Suche nach partieller Verstän-

digung, wie sie oben beschrieben wurde, dass ethische
Fragen in Bezug auf das Verhältnis zwischen den Reli-
gionen, Weltanschauungen und - ihrem Selbstverständ-
nis nach - religionslosen säkularen Auffassungen behan-
delt werden. Plausibilität können christliche Normen und
Werte nur noch dann gewinnen, wenn sich entweder ihre
Bedeutung für ein mit anderen geteiltes Ethos aufzeigen
oder aber, wo dies nicht der Fall ist, ihre Differenz gegen-
über ethischen Orientierungen anderer Art in begründe-
ter Form ausweisen lässt. Ein solcher Unterricht kann dann
auch als ausdrücklicher Beitrag zu Pluralitätsfähigkeit
bezeichnet werden. Insbesondere trägt er bei zu einer
Gesprächsfähigkeit in ethischen Fragen zwischen den
Religionen und Weltanschauungen.

• Viertens darf der Religionsunterricht eine zivilgesell-
schaftliche Demokratie nicht nur konzeptionell und für
seine eigene Begründung voraussetzen, er muss sie viel-
mehr auch mit den Schülerinnen und Schülern selbst zum
Thema machen.

Meine letzten beiden Punkte betreffen die Schule sowie die
institutioneile Verankerung von ethischer Erziehung im Re-
ligionsunterricht innerhalb der Schule:
• Aus dem Gesagten ergibt sich, fünftens, dassfächerüber-

greifender Unterricht nicht nur angesichts der Komple-
xität ethischer Probleme geboten ist, sondern auch auf
Grund der konzeptionellen Ausrichtung von ethischer
Erziehung im Religionsunterricht. Gesprächsfähigkeit
beginnt in der Schule im Dialog mit anderen Fächern
sowie mit Personen, die sich selbst nicht der Kirche und
vielleicht auch nicht dem Christentum zurechnen.

• Sechstens schließlich besitzt die gesellschaftliche Situa-
tion der Pluralität in der Schule selbst insofern eine di-
rekte Entsprechung, als eine wesentliche Voraussetzung
für ethische Erziehung in der Schule im sog. Schulethos
- dem gemeinsamen Ethos eines Kollegiums - besteht.
Ob ein solches - tendenziell - gemeinsames Ethos heu-
te noch möglich ist, kann gleichsam zur Probe werden

auf die Plausibilität des Modells partieller Verständigung
in der Pluralität.

Zum Schluss möchte ich zunächst offen aussprechen, was
meinen Ausführungen gewiss abzuspüren ist - dass ich mich
mit Nachdruck für eine verstärkte Wahrnehmung ethischer
Erziehung im Religionsunterricht einsetze. Ich möchte dies
jedoch nicht ohne Einschränkung tun und schließe deshalb
mit dem Flinweis, dass sich der Religionsunterricht keines-
falls auf eine Legitimation allein durch seinen Beitrag zur
ethischen Erziehung in der Schule einlassen sollte. Wo Re-

ligionsunterricht mit ethischer Erziehung gleichgesetzt wird,
lässt sich kaum mehr sagen, was ihn vom Ethikunterricht
oder von LER unterscheidet. Wenn der Religionsunterricht
auf Dauer lebensfähig bleiben soll, braucht er eine eigene
Identität, und diese Identität geht über den ethischen Be-
reich hinaus. Die Identität des Religionsunterrichts wird
durch seinen Bezug auf den christlichen Glauben und auf
die Gottesfrage begründet, und nach evangelischem Ver-
ständnis schließt der Glaube zwar eine Ethik ein, bleibt ihr
aber vorgeordnet.

Anmerkungen

1. Der hier dokumentierte Vortrag, der im Rahmen der Jahreskonferenz Gym-
nasien 1998 im RPI Loccum gehalten wurde, steht im Zusammenhang ei-
ner Reihe von Veröffentlichungen zum Thema ethischer Erziehung, auf die
ich mich im folgenden beziehe und aus denen ich auch einzelne Passagen
übernehme; auch für weitere Literaturhinweise vgl. G. Adam/F. Schweit-
zer (Hg.): Ethisch erziehen in der Schule, Göttingen 1996: F. Schweitzer:
Moralerziehung in der Pluralität: Schule, Staat und Gesellschaft zwischen
Toleranz und Sittlichkeit. In: Neue Sammlung 35 (1995), 111-127; ders.:
Religiöse Bildung als Sinn- und Wertevermittlung. Möglichkeiten und Gren-
zen kirchlicher Pädagogik in pluralistischen Gesellschaften. In: W. Gräb
u.a. (Hg.): Praktische Theologie und Ethik (Arbeitstitel), i.Ersch.; ders.:
Zivilgesellschaft - Schule - Religion. Welchen Religionsunterricht braucht
eine zivilgesellschaftliche Demokratie? In: C.T. Scheilke/F. Schweitzer
(Hg.): Religion, Ethik, Schule. Bildungspolitische Perspektiven in der plu-
ralen Gesellschaft, Münster u.a. 1999,395-408; ders.: Lernen mit beschränk-
ter Haftung? Pädagogische Verantwortung zwischen Überforderung, Un-
ausweichlichkeit und neuen Anforderungen. In: Bonner Protokolle 1998/
99 (i. Ersch.).

2. Vgl. die Berechnungen in: Weißbuch zur allgemeinen beruflichen Bildung:
Lehren und Lernen. Auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft. Europäi-
sche Kommission, Luxemburg 1996, 85ff.

3. H. Giesecke: Wozu ist die Schule da? Die neue Rolle von Eltern und Leh-
rern, Stuttgart 1996.

4. Vgl. dazu M. Luthers sog. Schulschriften, dokumentiert bei K.E. Nipkow/
F. Schweitzer (Hg.): Religionspädagogik. Texte zur evangelischen Erzie-
hungs- und Bildungsverantwortung seit der Reformation. Bd. 1: Von Lu-
ther bis Schleiermacher, München 1991, 45ff., sowie F. Schleiermacher:
Pädagogische Schriften I. Die Vorlesungen aus dem Jahre 1826, hg. V. T.
Schulze/E. Weniger, Düsseldorf/München 1957.

5. Zur Gesamtthematik vgl. je tz t die umfassende Darstellung bei K.E. Nip-
kow: Bildung in einer pluralen Welt, 2 Bde., Gütersloh 1998.

6. Vgl. bes. die entsprechenden Analysen von N. Luhmann, J. Habermas, P.
Berger, U. Beck, A. Giddens.

7. D. Rössler: Grundriß der Praktischen Theologie, Berlin/New York 1986.
8. Zuletzt K. Engelhardt u.a. (Hg.): Fremde Heimat Kirche. Die dritte EKD-

Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Gütersloh 1997.
9. Vgl. P. Berger: Der Zwang zur Häresie. Religion in einer pluralistischen

Gesellschaft, Frankfurt/M. 1980.
10. S. dazu U. Herrmann: “Mut zur Erziehung” . Anmerkungen zu einer pro-

klamierten Tendenzwende in der Erziehungs- und Bildungspolitik. In: Zeit-
schrift für Pädagogik 24 (1978), 2 2 1-234

11. A. Etzioni: Die Entdeckung des Gemeinwesens. Ansprüche, Verantwort-
lichkeiten und das Programm des Kommunitarismus, Frankfurt/M. 1998,
106.

12. Vgl. hierzu u.a. S. Hauerwas/J.H. Westerhoff (Hg.): Schooling Christians.
“Holy Experiments” in American Education, Grand Rapids 1992.

13. S. u.a. J. Habermas: Eine Art Schadensabwicklung. Kleine Politische Schrif-
ten VI. Frankfurt/M. 1987, bes. 159ff.; ders.: Faktizität und Geltung. Bei-
träge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats,
Frankfurt/M. M993, 632ff.; ders.: Erläuterungen zur Diskursethik, Frank-
furt/M. 1991,31 ff., ders.: Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln,
Frankfurt/M. 1983, 189ff.

14. J. Habermas: Eine Art Schadensabwicklung, a.a.O., 173f.
15. Zu diesem Zusammenhang s. H. Küng/K.-J. Kuschel (Hg.): Weltfrieden

durch Religionsfrieden. Antworten aus den Weltreligionen, München/Zü-
rich 1993.

16. S. insbesondere C. Taylor: Multikulturalismus und die Politik der Aner-
kennung, Frankfurt/M. 1993.

17. Vgl. dazu F. Schweitzer: Zivilgesellschaft - Schule - Religion, a.a.O. (Anm.

1).

18. S. Anm. 1.
19. Vgl. A. Edelbrock/F. Schweitzer: Solidarität in der Einen Welt - im Lehr-

plan. Analyse aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen. In: ent-
wurf 2/1996, 16-21.

120 Loccumer Pelikan 3/99


